
1. Änderung zur Fassung vom Juni 2004

Schulzahnpflege SCH.05

Ziel und Zweck – Grundsätze

Die Kosten für zahnärztliche Behandlung von schulpflichtigen Kindern sind in der Regel durch 
die Schulzahnpflege der zuständigen Gemeinde grösstenteils gedeckt, die Sozialhilfe übernimmt 
deshalb nur Teilkosten (Selbstbehalt).


